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Zu den durch einen Auffahrunfall hervorgerufenen Primärverletzungen sowie den daraus 
resultierenden Beschwerden und den hiergegen von der Haftpflichtversicherung des 
Schädigers erhobenen Einwendungen.    
 

§§ 286 ZPO, 287 ZPO 
 
Urteil des LG Bad Kreuznach vom 22.10.2008 – 3 O 88/06 –  
 
Am 01.02.2002 musste die Geschädigte auf einer Bundesstraße bei der Einfahrt in einen 
Kreisel verkehrsbedingt anhalten. Dabei fuhr der Schädiger auf den PKW der Geschädig-
ten auf, sodass dieser in den Kreisel geschoben wurde. 
 
Zur Überzeugung des LG steht fest (§ 286 ZPO), dass die Geschädigte aufgrund des Ver-
kehrsunfalles vom 01.02.2002 eine schwere Halswirbelsäulen-Distorsion sowie eine 
Distorsion des lumbosacralen Übergangs mit konsekutiver Blockierung des Iliosacral-
gelenks (Kreuz-Darmbein-Fuge) rechts erlitten hat. 
 
Aufgrund des Unfalls, bei dem die Geschädigte die dargestellten Primärverletzungen 
erlitten habe, leide sie - so das LG - noch heute unter folgenden Beschwerden: 
 
- Subakute Blockierungen der HWS 
 
- Verspannungen 
 
- Wiederkehrende starke Kopfschmerzen und Schmerzen im Hals- und Nackenbereich. 
 
Da eine Primärverletzung bei der Geschädigten vorliege, sei es ausreichend, dass die 
Beschwerden mit überwiegender Wahrscheinlichkeit auf den Unfall zurückzuführen seien 
(§ 287 ZPO). Die überwiegende Wahrscheinlichkeit des ursächlichen Zusammenhangs 
zwischen Unfall und Beschwerden sei nachgewiesen. 
 
Die Einwendungen der Haftpflichtversicherung des Schädigers gegen das vom Gericht 
eingeholte medizinische Gutachten auf orthopädischem Gebiet greifen nach Auffassung 
des Gerichts nicht durch (vgl. S. 12-15 des Urteils).  
 
Das Landgericht Bad Kreuznach hat mit Urteil vom 22.10.2008 – 3 O 88/06 –  
wie folgt entschieden: 
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